I1. Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

logie fur friedliche Zwecke in Entwicklungslander nach wie
vor unangemessenen Beschrankungen unterliegt,

betonend, dass international ausgehandelte Richtlinien fir
den Transfer von Spitzentechnologien mit militérischen An-
wendungsmadglichkeiten den legitimen V erteidigungsbedrf-
nissen aler Staaten sowie den Erfordernissen der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Rech-
nung tragen, gleichzeitig jedoch sicherstellen sollen, dass nie-
mandem der Zugang zu spitzentechnologischen Produkten,
Dienstleistungen und Know-how fir friedliche Zwecke ver-
wehrt wird,

1. erklart, dass wissenschaftlich-technische Fortschrit-
te zu Gunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sol-
len, um die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung aler Staaten zu férdern und dieinternationale Sicherheit
zu gewéhrleisten, und dass die internationale Zusammenar-
beit bei der Nutzung von Wissenschaft und Technologie
durch den Transfer und Austausch von technologischem
Know-how fur friedliche Zwecke geftrdert werden soll;

2. hbittet die Mitgliedstaaten, zusétzliche Anstrengun-
gen zu unternehmen, um Wissenschaft und Technologie fir
Abristungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten
Abristungstechnologien zur Verfligung zu stellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdricklich auf, unter
Beteiligung aller interessierten Staaten multilaterale V erhand-
lungen zu fhren, mit dem Ziel, allgemein annehmbare, nicht-
diskriminierende Richtlinien fur internationale Transfers von
Gutern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
sowie von Spitzentechnologien mit militérischen Anwen-
dungsmdglichkeiten zu erarbeiten;

4. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im
Rahmen der bestehenden Mandate die Anwendung von Wis-
senschaft und Technologie fir friedliche Zwecke zu fordern;

5. beschlief¥, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft
und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit
und der Abristung” in die vorléufige Tagesordnung ihrer
neunundfinfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/34

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/459, Ziffer 7)%.

58/34. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. De-
zember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A
und B vom 9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982,

“Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Agypten.

38/64 vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember
1984, 40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezem-
ber 1986, 42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. De-
zember 1988, 44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom
4. Dezember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom
9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71
vom 15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995,
51/41 vom 10. Dezember 1996, 52/34 vom 9. Dezember
1997, 53/74 vom 4. Dezember 1998, 54/51 vom 1. Dezember
1999, 55/30 vom 20. November 2000, 56/21 vom 29. Novem-
ber 2001 und 57/55 vom 22. November 2002 (iber die Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion,

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend
den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung®,

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen
der genannten Resolutionen, in denen ale unmittelbar Betei-
ligten aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen
und dringlichen Mal3nahmen zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion zu erwégen und fir die Zeit bis zur Schaffung
einer solchen Zone und wéhrend deren Schaffung feierlich zu
erkléren, dass sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dar-
auf verzichten, Kernwaffen und Kernsprengkérper herzustel-
len, zu erwerben oder inirgendeiner anderen Form zu besitzen
oder Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem Ho-
heitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntechni-
schen Anlagen unter die Sicherungsmal3nahmen der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ihre
Unterstiitzung fr die Schaffung der Zone zu erkl&ren und sol-
che Erklarungen zur etwaigen Behandlung beim Sicherheits-
rat zu hinterlegen,

in Bekré&ftigung des unveréulierlichen Rechts aller Staaten,
Kernenergie fur friedliche Zwecke zu erwerben und zu er-
schliefden,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Mal3-
nahmen in der Frage des Verbots militérischer Angriffe auf
kerntechnische Anlagen,

eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer
funfunddreiBigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich fe-
stigen wirde,

in dem Wunsche, auf diesem K onsens aufbauend maf3geb-
liche Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen,

erfreut Uber ale Initiativen, die zur allgemeinen und voll-
sténdigen Abristung fiihren, so auch in der Nahostregion, und
insbesondere Uber die Schaffung einer von Massenvernich-

#Resolution S-10/2.
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tungswaffen, einschliefdich Kernwaffen, freien Zonein dieser
Region,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men fur die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Regi-
on vorgeben sollten,

in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regio-
nalen Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer ge-
genseitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone,

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifi-
Zierbaren kernwaffenfreien Zone zukommt,

nach Prifung des Berichts des Generalsekretérs Uber die
Durchftihrung der Resolution 57/55%,

1. fordert ale unmittelbar Beteiligten nachdriicklich
auf, im Einklang mit den einschlégigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion erforderlichen praktischen und dringlichen
Mal3nahmen zu erwégen, und bittet die betreffenden Lander,
zur Férderung dieses Zielsden Vertrag Uber die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen® einzuhalten;

2. fordert dle Lander der Region auf, soweit nicht be-
reits geschehen, bis zur Schaffung der Zone der Unterstellung
ihrer gesamten nuklearen Aktivitéten unter die Sicherungs-
malinahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
zuzustimmen;

3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(46)/RES/16
Uber die Anwendung der Sicherungsmal3nahmen der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation im Nahen Osten, die am
20. September 2002 von der Generalkonferenz der Organisa
tion auf ihrer sechsundvierzigsten ordentlichen Tagung ver-
abschiedet wurde”;

4. sellt fest, wiewichtig dielaufenden bilateralen Nah-
ost-Friedensverhandlungen und die Aktivitéten der multilate-
ralen Arbeitsgruppe fur Rustungskontrolle und regionale Si-
cherheit fr die Forderung des gegenseitigen Vertrauens und
der Sicherheit im Nahen Osten, insbesondere auch der Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone, sind;

5. bittet alle Lander der Region, bis zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend
Ziffer 63 d) des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung® ihre Unterstiitzung fiir die Schaf-
fung einer solchen Zone zu erkléren und diese Erklérungen
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen;

6. bittet diese Lander aul3erdem, bis zur Schaffung der
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu er-

% A/58/137 (Part 1) und Add.1 und Add.1/Corr.1.
% Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.

ZSiehe Internationadle Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-sixth Regular Session,
16-20 September 2002 (GC(46)/RES/DEC(2002)).
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proben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Stationie-
rung von Kernwaffen oder Kernsprengkdrpern in ihrem Ho-
heitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten
Zuzulassen;

7. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staa-
ten, bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist die-
ser Resolution zuwiderl auft;

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tars™;

9. Dbittet ale Beteiligten, zu Uberlegen, welche Mittel
geeignet wéren, zu dem Ziel der allgemeinen und vollsténdi-
gen Abristung und zur Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen freien Zone in der Nahostregion bei zutragen;

10. ersucht den Generalsekretdr, im Einklang mit Zif-
fer 7 der Resolution 46/30 und unter Berticksichtigung der
Entwicklung der Lage in der Region die Konsultationen mit
den Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu
den in den Kapiteln 111 und IV der Studie im Anhang zu sei-
nem Bericht vom 10. Oktober 1990 dargelegten Mal3nah-
men oder anderen einschlagigen Mal3nahmen einzuholen, da-
mit es zu Fortschritten auf dem Wege zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten kommt;

11. ersucht den Generalsekretédr auf3erdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfinfzigsten Tagung einen Be-
richt Uber die Durchfihrung dieser Resolution vorzulegen,;

12. beschlief?t, den Punkt " Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion" in die vorlaufige Tagesord-
nung ihrer neunundfinfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/35

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 119 Stimmen ohne Gegenstimme bei 58 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/460, Ziffer 7)%:

Dafiir: Afghanistan, Agypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aser-
baidschan, Athiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Be-
nin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Céte d'lvoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ru-

% A/45/435.

#Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Agypten, Bangladesch, Demokratische Volksre-
publik Korea, El Salvador, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Ko-
lumbien, Kuba, Malaysia, Mali, Myanmar, Pakistan, Salomonen, Sau-
di-Arabien, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik und Viet-
nam.



	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	0423183-book.pdf
	58bd-wr.pdf
	58bd-wr.pdf
	58/9. Weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit
	58/12. Friedensuniversität
	58/21. Friedliche Regelung der Palästina-Frage
	58/22. Jerusalem
	58/23. Der syrische Golan
	58/24. Humanitäre Nothilfe für Äthiopien
	58/26. Humanitäre Nothilfe für Malawi
	A
	B
	58/112. Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik
	58/113. Hilfe für das palästinensische Volk
	58/124. Jahr des Kulturerbes (2002)
	58/127. Unterstützung von Antiminenprogrammen
	58/129. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften
	58/240. Ozeane und Seerecht


	58bd-1.pdf
	58/36. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
	58/37. Flugkörper
	58/38. Regionale Abrüstung
	58/40. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle
	58/47. Verringerung der Atomgefahr
	58/50. Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen
	58/54. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung
	58/56. Nukleare Abrüstung
	58/59. Ein Weg zur völligen Beseitigung der Kernwaffen
	58/66. Bericht der Abrüstungskonferenz
	58/67. Bericht der Abrüstungskommission

	58bd-4.pdf
	58bd-4.pdf
	58/88. Auswirkungen der atomaren Strahlung
	58/91. Hilfe für Palästinaflüchtlinge
	58/100. Der besetzte syrische Golan
	58/101. Informationsfragen
	58/106. Neukaledonien-Frage
	58/107. Tokelau-Frage
	58/109. Westsahara-Frage


	58bd-2.pdf
	58bd-2.pdf
	58/197. Internationaler Handel und Entwicklung
	58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung
	58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung
	58/204. Rohstoffe
	58/206. Die Frau und die Entwicklung
	58/207. Erschließung der Humanressourcen
	58/208. Internationale Migration und Entwicklung
	58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt
	58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit
	58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
	58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung


	58bd-3.pdf
	58bd-3.pdf
	58/133. Jugendpolitiken und Jugendprogramme
	58/142. Teilhabe der Frau am politischen Leben
	58/143. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
	58/150. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	58/156. Mädchen
	58/157. Rechte des Kindes
	58/169. Menschenrechte und Massenabwanderungen
	58/172. Recht auf Entwicklung
	58/174. Menschenrechte und Terrorismus


	58bd-5.pdf
	58bd-5.pdf
	RESOLUTION A
	A
	RESOLUTION B
	B
	58/250. Konferenzplanung
	58/251. Gemeinsames System der Vereinten Nationen
	A
	B
	58/268. Programmplanung
	58/276. Auslagerung von Leistungen


	58bd-6.pdf
	58bd-6.pdf
	RESOLUTION 58/73
	58/79. Internationaler Strafgerichtshof
	58/87. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005






